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Mehr Spielraum beim Pflichtteil
Nachlass / Ab 2023 tritt das revidierte Erbrecht in Kraft. In welchen Fällen betreffen die Neuerungen auch die Übertragung eines Hofes?

BRUGG Das Erbrecht wird flexi-
bler: Erblasserinnen und Erblas-
ser können ab Januar 2023 über 
einen grösseren Teil ihres Nach-
lasses frei verfügen. Noch bis 
Ende Jahr stehen Kindern drei 
Viertel des gesetzlichen Erbteils 
als Pflichtteil zu. Ab Neujahr 
wird es nur noch die Hälfte sein.  
Der Pflichtteil der Eltern entfällt 
ganz. Der des Ehepartners bleibt 
dagegen unverändert.

Wie stark und in welchen Fäl-
len betreffen diese Neuerungen 
auch Bauernfamilien? Die Bau-
ernZeitung fragte bei Dominic 
Vogel nach, Fachverantwortli-
cher Familien- und Erbrecht bei 
Agriexpert in Brugg. «Der Pflicht-
teil entspricht immer einem be-
stimmten Anteil des gesetzli-
chen Erbteils», antwortete der 
Fachmann. «Um zu bestimmen, 
ob jemand wertmässig seinen 
Pflichtteil erhält, ist nicht nur  
das vorhandene Vermögen zum 
Todeszeitpunkt relevant. Bei der 

Pflichtteil-Berechnungsmasse 
sind unter Umständen auch 
grössere Zuwendungen zu Leb-
zeiten miteinzubeziehen.» 

Es handelt sich dabei zum  
Beispiel um Zuwendungen auf 
Anrechnung an den Erbteil oder 
solche mit Ausstattungscharak-
ter. Ausstattungscharakter ha-
ben Zuwendungen, wenn sie 
dem Erben eine Existenz ver-
schaffen, sichern oder verbes-
sern helfen. 

Bewuster Verzicht

Die Übertragung eines land- 
wirtschaftlichen Betriebs zur 
Selbstbewirtschaftung stellt eine 
solche Zuwendung mit Ausstat-
tungscharakter dar, wenn kein 
angemessener Kaufpreis dafür 
verlangt wird. Ein Beispiel: Beim 
Verkauf eines landwirtschaftli-
chen Gewerbes wird bewusst da-
rauf verzichtet, eine Erhöhung 
des Ertragswerts vorzunehmen, 
obwohl kurz vor der Hofübergabe 
grössere Investitionen in Land 
oder Gebäude getätigt wurden. 

Ein anderes Beispiel ist die 
Übertragung eines Hofs zum Er-
tragswert, obwohl dieser kein 
landwirtschaftliches Gewerbe 
nach Art. 5 lit. a BGBB bzw. 7 
BGBB darstellt. Solch ein Land-
wirtschaftsbetrieb ist zum Ver-
kehrswert zu bewerten. Ertrags-
wert und Verkehrswert weichen 
oft deutlich voneinander ab. 
Durch die Reduktion der Pflicht-
teile kann der Abtreter seinen 
Nachfolger in diesen beiden Bei-
spielen in grösserem Ausmass 
begünstigen, als dies bisher 
möglich war. 

Befindet sich der Landwirt-
schaftsbetrieb in der Erbmasse, 
so kann die Pflichtteilssetzung 
der übrigen Erben helfen, die 
Betriebsübernahme durch einen 
Erben leichter zu ermöglichen. 
Der begünstigte Erbe muss den 
Pflichtteilserben unter dem neu-
en Recht weniger ausbezahlen. 

Mehr Streitigkeiten

Was sollten Bäuerinnen und 
Bauern daher wenn möglich be-
sprechen oder abklären? «Das 
Risiko besteht in erbrechtlichen 
Streitigkeiten», so Dominic  

Vogel. Es wird allgemein an-
genommen, dass durch die Re-
duktion der Pflichtteile Strei-
tigkeiten über den Wert von 
Nachlassgegenständen oder von 
Zuwendungen zu Lebzeiten zu-
nehmen werden. 

Aus diesem Grund ist insbe-
sondere von Pflichtteilssetzun-
gen kurz vor dem Tod abzuraten. 
Der Wunsch, einen einzelnen 
Nachkommen begünstigen zu 
wollen, sollte mit den übrigen 
Nachkommen frühzeitig bespro-
chen werden. Im besten Fall 
kann man eine vertragliche 

Lösung mit allen Beteiligten fin-
den, die einer erbrechtlichen 
Streitigkeit vorbeugt. 

Dominic Vogel weisst zudem 
darauf hin, dass für das neue 
Recht keine speziellen Über-
gangs bestimmungen geschaffen 
worden sind. Bei bereits beste-
henden Testamenten und Erb-
verträgen könnte es deshalb zu 
Streitigkeiten kommen. 

Dieses Problem stellt sich, 
wenn der Erblasser oder die Erb-
lasserin darin eine Pflichtteils-
setzung vorgenommen hat, die 
Reduktion der Pflichtteile durch 

die Gesetzesänderung aber nicht 
vorausgesehen hat. Es stellt sich 
bei einem solchen Dokument die 
Frage, ob die Pflichtteilserben 
den höheren alten Pflichtteil er-
halten oder ob der tiefere neue 
Pflichtteil gilt. 

Schenkungen möglich?

Was ist mit Schenkungen nach 
Abschluss eines Erbvertrages. 
Darf man diese noch ausrichten? 

«Das Bundesgericht war bisher 
grosszügig und ging davon aus, 
dass der Abschluss eines Erbver-
trages für sich allein noch kein 
Schenkungsverbot für den Erb-
lasser bedeutet», so Dominic  
Vogel. Nicht zulässig waren 
Schenkungen, wenn aufgrund 
des Wortlauts und der Umstände 
beim Abschluss des Erbvertrags 
von einem Schenkungsverbot 
auszugehen war. 

Ebenso konnten Schenkungen 
angefochten werden, die der Erb-
lasser in der Absicht tätigte, sei-
ne Verpflichtungen aus dem Erb-
vertrag auszuhöhlen. Das neue 
Recht schützt den Vertragserben 
viel stärker. Neu sind nach Ab-
schluss eines Erbvertrages nur 
noch übliche Gelegenheitsge-
schenke zulässig, wenn sich der 
Erblasser die Schenkungsfreiheit 
nicht ausdrücklich im Vertrag 
einräumen lässt.

 Cornelia von Däniken,
 Fragen von Dominic Vogel 

  schriftlich beantwortet

Für weitere Informationen:  

www.agriexpert.ch 

 056 462 52 71

Pilze gedeihen auch im Hausgarten
Zuchtpilze / Die Ernte aus dem eigenen Garten macht Spass. Aber damit die Kultivierung gelingt, braucht es Fachwissen und Geduld.

GRÄNICHEN Jetzt schiessen sie 
wieder aus dem Boden, die Pil-
ze. In der Schweiz gibt es rund  
15 000 Pilzarten. Sie wachsen  
üppig in der Natur, da kann es 
doch keine Hexerei sein, sie im 
Hausgarten zu kultivieren? 

Ja – es ist möglich. Aber nein – 
eine simple Sache ist es nicht. Es 
braucht Fachwissen, Geduld und 
Hilfsmittel. Dafür schmeckt ein 
Ragout aus Pilzen, die ernte-
frisch aus dem eigenen Garten 
kommen, einfach besonders gut.

Pilzgarten an der Liebegg

Was wir im Alltag als Pilz be-
zeichnen, ist nur der Fruchtkör-
per des unterirdisch wachsenden 
Pilzes, des sogenannten Myzels. 
Dieses Geflecht aus weissen Fä-
den durchzieht den Boden oder 
bei Zuchtpilzen das Zuchtsubst-
rat. Von den hiesigen Pilzen sind 
etwa 300 Arten essbar, 200 Arten 
giftig und der grosse Rest unge-
niessbar oder geschützt. Am  
Aargauer Landwirtschaftlichen 
Zentrum Liebegg hat Flurina 
Zeindler, Leiterin Schulgarten, 
ein Pilzbeet angelegt. Material 
und Anleitung dazu bekam sie 
von Christoph Aeschlimann und 
Martin Müller, die mit ihrer «Pilz-
land GmbH» in Thörigen BE Pil-
ze züchten, Material zur Kulti-
vierung und Kurse anbieten.

Das Liebegger Pilzgärtchen be-
steht aus einem Beet mit mehre-
ren Stämmen, auf denen die 
Zuchtpilze wachsen. Als Stamm-

holz eignet sich frisch geschlage-
nes, danach zwei Wochen gela-
gertes Laubholz, vorzugsweise 
Buchen- oder Ahornstücke von 
etwa einem halben Meter Länge. 

Stammholz präparieren

 z In einen Stamm ein bis zwei 
Löcher pro Kilo Holz bohren 
(Bohrer mit Spezialmass). 

 z In die Bohrlöcher Pilzdübel 
einsetzen (mit Myzel geimpf-

te Holzstäbchen, erhältlich 
über den Handel). 

 zDen Stamm befeuchten, in 
einen Plastiksack mit Luft-
löchlein verpacken.

 z An einem schattigen und 
gleichmässig warmen Ort 
lagern. 

Etwa nach vier Monaten sollte das 
Holz vom Myzel durchwachsen 
sein, zu sehen an der weissen 
Schnittfläche, die ähnlich aus-

sieht wie Rinde von Weissschim-
melkäse. Jetzt kann das Holz an 
einem schattigen Ort ausge-
pflanzt werden. Dazu wird es 
etwa zu zwei Dritteln im Boden 
eingegraben und mit Rinden-
schnitzeln eingedeckt. Der Boden 
sollte durchlässig sein, Stäunäs-
se ist unerwünscht. Zum Wach-
sen brauchen die Fruchtkörper 
Feuchtigkeit; wenn der Regen 
ausbleibt, hilft der Mensch mit ei-

ner Sprühflasche massvoll nach. 
Schnecken lieben Pilze und kom-
men von weit her zum Festmahl, 
darum eignen sich geschützte 
Beete zum Auspflanzen besser  
als Freiland. Sobald die Frucht-
körper zu wachsen beginnen, 
empfehlen sich regelmässige 
Kontrollen und das Ablesen der 
Schnecken.

Aber zuvor ist erneut Geduld 
gefragt. Zwei Monate bis ein Jahr 
kann es dauern, bis die ersten Pil-
ze erscheinen. In der Regel lassen 
sich die Stämme vier bis sechs 
Jahre lang abernten.

Unberechenbare Ernte

Die Liebegger Austernseitlinge 
waren Anfang Oktober erntereif 
– kein idealer Zeitpunkt in den 
Schulferien. Das ist eine weitere 
Herausforderung der Pilzzucht: 
Der Erntezeitpunkt lässt sich nur 
ungefähr planen und das Zeit-
fenster ist klein. Überreife Pilze 
gehören nicht mehr auf den Tel-
ler. «Lieber einen Tag zu früh als 
zu spät ernten», sagt Martin Mül-
ler. Die ganze Sache im Endspurt 
zu vermasseln, wäre schade. 

 Pilzzucht im eigenen Garten 
macht Spass, ist aber keine simp-
le Sache; ein vorgängiger Kursbe-
such ist zu empfehlen. Angebote 
gibt es in der ganzen Deutsch-
schweiz. Ruth Aerni

Weitere Informationen:  

www.pilzland.ch

Diese erntereifen Austernseitlinge wurden im Garten des LZ Liebegg an präpariertem Stammholz 
kultiviert. Am Stamm auf der linken Seite wächst die Sorte Nameko. (Bild Ruth Aerni)

Ab Januar 2023 erlaubt das revidierte Erbrecht mehr Freiheiten beim Pflichtteil.  (Bild Adobe Stock)

Dominic Vogel, Jurist bei 
Agriexpert. (Bild Agriexpert)

Pilze in  
der Küche

Ernten: Pilze werden geerntet, 
bevor sie Sporenpulver  
abgeben. Dunkle Ränder und 
ein Fruchtkörper, der sich 
dunkel nach innen verfärbt, 
zeigen überreife Pilze an,  
die nicht mehr zum Essen 
geeignet sind.
Kochen: In der Regel  
werden Pilze zehn bis  
zwanzig Minuten gekocht. 
Nicht alle Menschen  
vertragen Pilze gleich gut; 
längeres Kochen verbessert 
die Verdaulichkeit. 
Rohkost: Champignons 
können roh gegessen  
werden, die allermeisten 
Pilze sind aber nur gekocht 
geniessbar. 
Aufwärmen: Pilze zersetzen 
sich schnell. Werden sie 
nach dem Kochen aber  
rasch abgekühlt, zum Bei-
spiel im Wasserbad, und 
anschliessend kühl gelagert, 
sind sie am nächsten Tag 
auf mindestens 70 Grad 
Celsius erhitzt durchaus 
noch geniessbar. rae


